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Ein spezifisch arbeitsrechtliches Themengebiet hatte sich der bereits VII. Minikongress der 
Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung auf die Fahnen geschrieben und in die rheinisch-

karnevalistisch gefärbte Bundesstadt Bonn
*
ausgerechnet am Karnevalssamstag die Freunde und 

Mitglieder geladen.  
 
Drei Referenten waren für Vorträge über „Versetzung im Bereich der Europäischen Union unter 
besonderer Berücksichtigung des spanischen und deutschen Rechts“ gewonnen worden, 
namentlich Prof. Dr. César Minambres Puig, Abogado und Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo, Universidad Complutense de Madrid, Rechtsanwalt Axel Braun von Andersen Legal in 
Köln sowie Ilja Selenkewitsch, Berlin/Barcelona, Rechtsreferendar bei Clifford Chance.  
Wie von dem gekonnt moderierenden Rechtsanwalt Bernd Heinemann aus St. Augustin bereits 
eingangs mitgeteilt wurde, war Professor Minambres Puig bedauerlicherweise – ähnlich wie fast 
sämtliche in Köln ansässige Mitglieder – verhindert, wenn auch nicht karnevalsbedingt, sondern 
auf Grund kurzfristiger Erkrankung. Dies ging zwar zu Lasten der sonst üblichen sprachlichen 
Ausgewogenheit, wurde jedoch durch die brilliante, obgleich ausschliesslich in deutscher 
Sprache vorgetragene Einführung in das spanische Arbeitsrecht des kurzfristigst 
eingesprungenen Kollegen Selenkewitsch voll umfänglich ausgeglichen.   
 
Die etwa fünfzig erschienenen Tagungsgäste erhielten somit bis zur Mittagspause einen ebenso 
profunden, wie umfassenden und spannungsreich vorgetragenen Einblick in die Materie des 
spanischen Arbeitsrechts. Unterbrochen lediglich von zwei harmonisch verlaufenden 
Kaffeepausen, die zum angeregten Kennenlernen beziehungsweise Vertiefen alter Kontakte 
eifrig genutzt wurden, und den rheinischen Karnevalsjecken die Möglichkeit des unauffälligen 
verspäteten Einstiegs in das laufende Programm boten. Thematisch aufgearbeitet wurden 
insbesondere – im Rahmen des Individualarbeitsrechts – die Rechtsquellen, der Gerichtsaufbau, 
die Form und Gestaltung von Arbeitsverträgen sowie besondere Vertragstypen, die gesetzlichen 
Mindestarbeitsbedingungen, die Grundsätze des arbeitgeberseitigen Kündigungsrechts, die 
„Massenkündigung“ und Disziplinarmassnahmen. Des weiteren wurde kurz auf das kollektive 
Arbeitsrecht eingegangen, insbesondere die Dualität des spanischen Tarifrechts mit 
statutarischen und ausserstatutarischen Tarifverträgen sowie den Firmentarifverträgen und den 
Berufsgruppentarifverträgen.  
Nach anschliessendem regen Gedanken- und Visitenkartenaustausch am Rande der 
Mittagspause wurde das Programm mit einem weiteren Höhepunkt fortgeführt und nicht minder 
exzellent und überzeugend beschlossen. Herr Kollege Braun zog als Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Andersen Legal sämtliche, die Versetzung von Arbeitnehmern im Bereich der 
Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Rechts betreffenden 
Register. Anhand zahlreicher illustrativer und mitunter erheiternder Fallgestaltungen vermochte 
der Referent die Thematik spannend und anschaulich zu vermitteln. Nach eingehender 
Erläuterung des Versetzungsbegriffs wurde deren Rechtmässigkeit ebenso abgehandelt, wie 
mögliche Beschränkungen aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und Gesetz, sowie Begrenzung des 
Weisungsrechts aufgrund von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats. Weiterhin 
Berücksichtigung fanden Massnahmen des Arbeitgebers bei mangelnder Weisungsbefugnis 
sowie Massnahmen im Falle einer Verweigerung der Zustimmung durch den Betriebsrat. Der 
abschliessende Teil wurde schliesslich der intensiven Auseinandersetzung mit Auslandsfragen 
gewidmet, insbesondere der Zuständigkeit des Betriebsrats nach Versetzung des Arbeitnehmers 
in das europäische Ausland, der Rechtswahl bei der Versetzung in das europäische Ausland und 
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dem jeweiligen Gerichtsstand bei Versetzung in das europäische Ausland. Gefolgt von einem 
kleinen Exkurs in das Sozialversicherungsrecht. 
In einem typischen stimmungsvollen Bonner Ambiente liessen die Teilnehmer den VII. 
Minikongress gewohnt feucht-fröhlich bei Sauerbraten, Flöns und Halven Hahn sowie 
frischgezapftem Kölsch langsam ausklingen, um sich daraufhin in den echten Karneval der 
nahegelegenen Domstadt zu stürzen. Vermisst wurde insoweit lediglich die diesmal nicht ganz 
so zahlreich wie zuletzt ausgefallene Beteiligung spanischer Kollegen, die auf die im Verhältnis 
zu der auch in heutigen Zeiten weit erscheinenden Anreise ungewohnte Kürze des nur 
eintägigen Minikongresses zurückzuführen sein dürfte. 
 


